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Stiftungsrat Burg 
 
Status 
Öffentlichrechtliche Stiftung der Gemeinde Eptingen 
 
 
Rechtsgrundlage 

• Art. 80 – 89 ZGB (SR 210) 
• Statuten 

 
 
Aufgaben, Verantwortung 
Die Stiftung ist zuständig für die Sanierung und den Erhalt der Burg Witwald und der 
Zugangswege als geschichtliches und kulturelles Wahrzeichen von Eptingen. 
 
Sie legt dem Gemeinderat jährlich innert drei Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres 
die Rechnung vor.  
 
Wahl, Einsetzung 
Der Gemeinderat bestimmt die Mitglieder und wählt das Präsidium nach Anhörung der 
Stiftung. Der Stiftungsrat konstituiert sich im übrigen selbst. Der Kantonsarchäologe ist 
von Amtes wegen Mitglied vom Stiftungsrat. 
 
 
Mitgliederzahl 
Der Stiftungsrat besteht aus 7 Mitgliedern 
 
 
Präsidium 
Wird vom Gemeinderat nach Anhörung der Stiftung gewählt. 
 
 
Mitglieder 

• Marti Reto, Kantonsarchäologe, Oberbipp 
• Reding Christoph, Eptingen 
• Sommer Heinz, Eptingen 
• Kürmann-Stahl Bettina, Eptingen 
• Marti Thomas, Diegten 
• Schnidrig-Marti Jacqueline, Diegten 
• Riedel Roland, Eptingen 

 



 
Konstituierung 
Die Stiftung konstituiert sich mit Ausnahme des Präsidiums anlässlich der ersten Sitzung 
selbst. 
 
 
Sitzungsorganisation 
Trifft die Stiftung keine weiteren internen Regelungen, richten sich die Sitzungsorgani-
sation und die Beschlussfassung sinngemäss nach den für den Gemeinderat geltenden 
Bestimmungen. 
 
 
Organisation, Einordnung 
Die Stiftung ist dem Gemeinderat unterstellt. Der Gemeinderat übt die Stiftungsaufsicht 
aus. 
 
 
Information 
Das von der Aktuarin oder dem Aktuar unterzeichnete Protokoll ist spätestens 14 Tag 
nach der Sitzung den Stiftungsratsmitgliedern und dem Gemeinderat zuzustellen.  
 
Lehnt der Gemeinderat einen Antrag der Stiftung ab, so teilt er dies ohne Verzug mit 
Begründung der Präsidentin oder dem Präsidenten mit. 
 
Die Stiftung kann in Absprache mit dem Gemeinderat Öffentlichkeitsarbeit betreiben, sei 
dies in Zusammenhang mit ihrer ordentlichen Tätigkeit oder sei es im Zusammenhang 
mit speziellen Projekten. 
 
 
Inkrafttreten 
1. August 2016 
 
 
 
Eptingen, 18. Juli 2016 
 
GEMEINDERAT EPTINGEN 
 
Melanie Wussler  Thomas Marti 
 
 
 
 
Gemeindepräsidentin Gemeindeverwalter 


